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Erstellung eines Hitzeaktionsplans zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Banken, 

gemäß § 24 der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung wenden wir uns mit einer Anregung an 
den Rat unserer Gemeinde. Die Kommune sollte einen Hitzeaktionsplan zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit entwickeln, welche die Kernelemente der Empfehlungen der 
Bund/Länder-Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Anpassung an die Folgen des Klimawandels" (GAK) 
und die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) berücksichtigt1

• 

Mit Hilfe eines Hitzeaktionsplans sollen die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels, 
insbesondere die extreme Hitze, effizient kommuniziert sowie ein an die Situation angepasstes 
Risikoverhalten erreicht und präventive Handlungsmöglichkeiten etabliert werden. „Ziel eines 
Hitzeaktionsplans ist, mittels Verhaltens- und verhältnispräventiver Maßnahmen die Hitze- und -
soweit mit den gleichen Maßnahmen möglich - die UV-Exposition zu reduzieren, um hitze- und UV
bedingten Erkrankungen und möglichen Todesfällen vorzubeugen. "2 Besonders berücksichtigt 
werden sollten ältere Menschen, Menschen mit chronischer Erkrankung, physischer oder 
psychischer Beeinträchtigung als sogenannte vulnerable Bevölkerungsgruppen. 

: treten · ein für die Belange von Menschen mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung, Pflegebedürftigen sowie von Empfänger*innen von Arbeitslosengeld II. 
vertrete 1 somit die Interessen derjenigen Bevölkerungsgruppen, die besonders den Folgen des 
menschengemachten Klimawandels und negativen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Wir bitten 
daher um Beratung unserer Anregung. 

1 Hierzu kann auf die Arbeitshilfe zur Entwicklung und Implementierung eines Hitzeaktionsplans für Städte und Kommunen der Hochschule Fulda 

(2021) sowie auf Beratungsleistungen des im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
tätigen Zentrum KlimAnpassung zurückgegriffen werden. 

2 Handlungsempfehlungen der Bund-Länder-Ad-hoc Arbeitsgruppe, 2017: S. 7. 




